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Haus & Grund Worms-Alzey informiert zum Thema: 

MietR:  Grillen auf dem Balkon und im Garten 
2 3 . 0 0 5  

 

des einen Freud ist des anderen Leid 
 

Die Gerichte hatten sich in unterschiedlichen Konstellationen mit der Frage zu befassen, ob und in 

welchem Umfang das Grillen möglich ist und ob ein striktes Verbot überhaupt zulässig ist. Es muss 
unterschieden werden, ob die Frage in einem Mietverhältnis auftaucht, oder die Berechtigung eines 
Eigentümers etwa innerhalb einer Wohnungseigentumsanlage oder im nachbarschaftlichen Verhältnis 
auf dem Prüfstand steht. Zudem ist von Bedeutung, ob in dem Garten oder auf dem Balkon gegrillt 
werden soll. 
 
 

Nachbarstreit: Grillen im Garten oder auf dem Balkon ist ein häufiger Grund für Nachbarschaftsstreit, 

der die Gerichte beschäftigt. Eine klare gesetzliche Regelung existiert nicht, sondern hängt von ver-
schiedenen Voraussetzungen und Umständen des Einzelfalls ab. Dabei kommt es nicht zuletzt darauf 
an, ob es sich um einen Holz- bzw. Kohlengrill oder um einen emissionsarmen Gas- oder Elektrogrill 
handelt. Grundstücks- oder Wohnungseigentümern kann das Grillen allgemein schwerer verwehrt 
werden, als Mietern und Pächtern. Mitunter ist ein Grillverbot Gegenstand von Hausordnungen in 
Parkanlagen oder Gebäuden. 
 

 
 
Immissionen: Denn auch als Hauseigentümer haben Sie Nachbarn und sind daher dem Gebot der 
gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Das heißt konkret, dass sich umliegende Anwohner durch 
Ihre Grillfeier auf Balkon oder Terrasse nicht gestört fühlen sollen. Besonders bei der Rauchentwick-
lung im Grill ist Vorsicht geboten. Werden die umliegenden Anwohner massiv durch den Qualm und 
Rauch belästigt, kann dies als eine Verletzung des Immissionsschutzgesetzes gewertet werden. Ge-
rade auf dem Balkon oder in Reihenhäusern kann ein Holzkohlegrill problematisch werden. Außerdem 
sollte der Grill möglichst weit von den Nachbarhäusern entfernt platziert werden. 
 
 
Abstände: Bei größeren Grills muss ein Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Sträuchern und Bäumen 
erhöht werden. Es sind dauerhafte Abstände von nicht weniger als drei Meter von der Grundstücks-
grenze zu den Nachbarn und nicht weniger als fünf Meter zu Gebäuden einzuhalten. Zu Gebäuden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Garten
http://de.wikipedia.org/wiki/Balkon
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachbarrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrogrill
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausordnung
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mit Außenwänden aus brennbaren Baustoffen wie Holz und zu Zelten sind es nicht weniger als acht 
Meter, die einzuhalten sind. 
 
 
Prüfungsschema: Zu prüfen ist also bei einer Beeinträchtigung durch einen Grill des Nachbarn stets, 
ob es sich bei diesen Immissionen um ortsübliche Beeinträchtigungen handelt, oder ob diese gemäß § 
906 BGB nicht geduldet werden müssen. Zum anderen sind für Feuerstellen die nach jeweiligem Lan-
desgesetz nötigen Grenzabstände einzuhalten.  Ebenso ist die Erste Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. 
BImSchV), § 4 Allgemeine Anforderungen zu beachten. 
 
 

Balkon im Mietshaus: 

 

➊ Im normalen Umfang und bei normaler Bauweise ist dem Mieter durchaus gestattet, gelegentlich 

auf dem Balkon zu grillen [vgl. AG Berlin-Mitte,  Urteil vom 07. Januar 2010 zu Az 25 C 159/09]. 
 
 

➋ Werden Verstöße gegen die Hausordnung, die geeignet sind, den Hausfrieden nachhaltig zu stö-

ren (hier: Grillen und Frittieren auf dem Balkon), trotz Abmahnung fortgesetzt, liegt ein vertragswidri-
ger Gebrauch vor, der den Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigt. Bei einem Mehrfamilienhaus 
ist es sachlich gerechtfertigt, in der Hausordnung ein auf die Balkone bezogenes Grillverbot auszu-
sprechen [vg l .  LG Essen  10 .  Z i v i l kammer ,  Ur t .  v .  07 .  Februar  2002  zu  Az :  10  S  438 /01]. 
 
 

Garten im Mietshaus:  

 

➊ Bei beengten räumlichen Verhältnissen (Abstand zum Nachbarhaus 9 Meter) kann das Grillen auf 

einem feststehenden Grillkamin auf zwei Male im Monat während der Sommermonate eines Kalender-
jahres (i.d.R. von Mai bis September), also insgesamt 10mal pro Kalenderjahr beschränkt werden. 
Eine darüber hinausgehende Verpflichtung, die Absicht zu Grillen vorher anzuzeigen, ist zu weitge-
hend und nicht praktikabel. 
 
Grillen ist zwar in den Sommermonaten durchaus üblich und muss, wenn nicht die Wesentlichkeits-
grenze überschritten wird, als sozialadäquat grundsätzlich geduldet werden. Maßstab ist hierfür das 
Empfinden eines Durchschnittsbenutzers des betroffenen Grundstücks und nicht das subjektive Emp-
finden des Einzelnen Wird diese Wesentlichkeitsgrenze, die Grenze des Zumutbaren ist, deutlich 
überschritten, ist das Grillen zu untersagen, da die unzumutbare Beeinträchtigung durch Rauch, Ruß 
und Geruch auf der Hand liegt.  
 
Eine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft durch das Verbrennen oder Abbrennen von Gegens-
tänden wurde bejaht, wenn in der Nähe eines Mehrfamilienhauses (dort in dessen Garten) der beim 
Grillen entstehende Qualm in konzentrierter Weise in Wohn- und Schlafzimmer unbeteiligter Nachbarn 
eindringt. 
 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a52/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE503192010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a52/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE503192010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL10
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE512602002%3Ajuris-r00&documentnumber=8&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL1
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE512602002%3Ajuris-r00&documentnumber=8&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE512602002%3Ajuris-r00&documentnumber=8&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL3
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE512602002%3Ajuris-r00&documentnumber=8&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HLT
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL3
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL4
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL20
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL21
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Das Amtsgericht Bonn [vg l .  AG Bonn ,  Ur t .  v .  29 .  Apr i l  1997  zu  Az . :  6  C  545 /96] hat in einem häufig 
zitierten Urteil für Mieter von Mehrfamilienhäusern in der Zeit von April bis September das Grillen unter 
Verwendung von Holzkohle nur einmal monatlich auf Balkon oder Terrasse zugelassen und dem 
grillenden Mieter noch aufgegeben, die Mieter im Haus, deren Belästigung durch Rauchgase unver-
meidlich ist, 48 Stunden vorher darüber zu informieren – so auch das andere gerichte [vg l .  AG Wes-

te rs tede ,   Besch luss  vom 30 .  Jun i  2009 zu  Az  22  C  614 /09 ]. 
 
 

➋ Viermal im Jahr kann allerdings unter diesen Umständen ein Grillen bis 24.00 Uhr als sozialadä-

quat anzusehen sein. 
 
Andererseits ist es an warmen Sommerabenden bei besonderen Gelegenheiten, z. B. anläßlich eines 
Geburtstages, für viele Menschen ein großes und von den Nachbarn meist auch geduldetes Vergnü-
gen, draußen, meist im Garten, zu grillen – und dies in Einzelfällen auch über 22.00 Uhr hinaus. Dies 
völlig zu untersagen, geht zu weit. An vier Abenden im Kalenderjahr muß daher ein Grillen bis 24.00 
Uhr an der genannten Örtlichkeit als sozialadäquat hingenommen werden  [vg l .  OLG Oldenburg  (O l -

denburg ) ,   U r te i l  vom 29 .  Ju l i  2002  zu  Az  13  U  53 /02]. 
 
 
Grillen ist in den Sommermonaten üblich und muss, wenn nicht die Wesentlichkeitsgrenze überschrit-
ten wird, generell geduldet werden. Dafür, dass die Grenze überschritten wurde, ist der beeinträchtigte 
Nachbar beweisbelastet. Maßstab ist hierfür das Empfinden eines Durchschnittsbenutzers des betrof-
fenen Grundstücks und nicht das subjektive Empfinden [vg l .  LG München I  Ur t .  v .  12 .  Januar  2004 zu  

Az .15  S  22735 /03]. 
 
 

Wohnungseigentümergemeinschaft: 

 

➊ Es hängt von den Gegebenheiten des Einzelfalles ab, ob das Grillen wegen Verstoßes gegen §§ 

13 Abs. 1, 14 Nr. 1 WEG uneingeschränkt zu verbieten, zeitlich und/oder örtlich begrenzt zu erlauben 
oder ohne Einschränkung zu gestatten ist. Maßgebend für die Entscheidung sind insbesondere Lage 
und Größe des Gartens bzw. der sonstigen Örtlichkeiten, die Häufigkeit des Grillens und das verwen-
dete Grillgerät. [vg l .  OLG Frank fu r t ,  U r t .  v .  10 .  Apr i l  2008  zu  Az .  20  W 119/06 ;   BayObLG Ur t .  v .  14 .  

Februar  2006 zu  Az :  20  W 163 /2003]. 
 
 

➋ Das Betreiben eines Gartengrillgerätes auf der einem Sondernutzungsrecht unterliegenden Ter-

rasse stellt jedenfalls dann keinen Nachteil iSd WEG § 14 Nr 1 dar, wenn dieses nur dreimal im Jahr 
ausgeübt wird. In einem solchen Fall kommt ein Unterlassungsanspruch nicht in Betracht [vg l .  LG 

S tu t tga r t ,  u r t .  v .  14 .  Augus t  1996 zu  Az .  10  T  359 /96]. 
 
 

➌ Die Wohnungseigentümerversammlung kann durch Mehrheitsbeschluß das Grillen auf Terrassen, 

Balkonen und Rasenflächen der Wohnanlage untersagen [vg l .  OLG Zwe ib rücken ,  Ur t .  v .  06 .  Apr i l  

1993  zu  Az .  3  W 50 /93 ;   LG Düsse ldo r f ,  besch l .  v .  9 .  November  1990  zu  Az :  25  T  435 /90]. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ab6/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE506389700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL22
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL23
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aab/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE534892010%3Ajuris-r01&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL24
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE220432008%3Ajuris-r03&documentnumber=5&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aw7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001750951BJNE002500311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aw7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001750951BJNE002500311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1aw7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001750951BJNE002600311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE220432008%3Ajuris-r03&documentnumber=5&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL3
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE220432008%3Ajuris-r03&documentnumber=5&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HLT
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE513489600%3Ajuris-r02&documentnumber=12&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HLT
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1brj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001750951BJNE002600311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE520629400%3Ajuris-r02&documentnumber=14&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1a42/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE520629400%3Ajuris-r02&documentnumber=14&numberofresults=22&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HLT
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Ein Mehrheitsbeschluß der Wohnungseigentümerversammlung, wonach das Grillen auf dem Balkon 
gestattet ist, stellt wegen der Brandgefahr sowie den Rauch- und Geruchsimmissionen eine nicht un-
erhebliche Beeinträchtigung der übrigen Wohnungseigentümer dar und ist daher wegen Verstoßes 
gegen WEG §§ 13 Abs 1, 14 Nr 1 rechtswidrig (vg l .   AG Wupper ta l ,  U r t .  v .  25 .  10  1976 ,  zu  Az .47  UR 

I I  7 /76). 
 
 
 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bzb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001750951BJNE002500311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bzb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001750951BJNE002600311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bzb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BORE070880000&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bzb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=17&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=BORE070880000&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint

